
Name der entgegennehmenden Stelle Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes der Betriebsstätte

GewA 1Dohna 14628080
202600000022

Gewerbe-Anmeld ung Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen
nach § 14 oder § SSc der Gewerbeordnung ankreuzen

Bei Personengesellschaften (z. B. OHG) ist für Jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener

Angaben zum Betriebsinhaber Vordruck auszufüllen. Bei Juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11, 30 und 31 die Angaben
zum gesetzlichen Vertreter einzutragen (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet).
Bei weiteren gesetzlichen Vertretern sind die Angaben auf Beiblättern zu machen.

~
Im Handels-, Gesellschafts-, Genossenschafts- oder

~
Ort und Nummer des Eintrages im Handels-, Gesellschafts-, Genossenschafts- oder

Vereinsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis eingetragener Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis
Name mit Rechtsform (bei nicht eingetragener GbR: Amtsgericht Dresden HRB 47526Angabe der weiteren Gesellschafter)

TLC Umwelttechnik GmbH

...iJ Name des Geschäfts, wenn er vom eingetragenen Namen in Feld 1 abweicht (Geschäftsbezeichnung; z. B. Gaststätte zum grünen Baum, Friseur Haargenau)

Angaben zur Person
_·_Jee µJvorname(n)

Brockmann David
~ Geschlecht (Angabe ist entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde zu machen)

weiblich D divers D ohne Angabe Dore []

_2_J Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) µJ Geburtsdatum

~

Geburtsort und -land

09.09.1985 Dresden, Deutschland

~ Staatsangehörigkeit(en) «vs» [2] andere:

~ Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) (Mobil-)Telefonnummer : 0172 9770009
Schönfelder Landstr. 7, DE-01328 Dresden, OT Fax :

Gönnsdorf E-Mail :
Internetadresse :

Angaben zum Betrieb
~ Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei Juristischen Personen) 2

~ Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor? ·I [5] nicht bekanntD
~ Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbstständigen Zweigstellen)

Name Brockmann
Vornamen David

Anschriften (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
~ Betriebsstätte (Mobil-)Telefonnummer :

Fax :
Gewerbering 23, DE-01809 Dohna E-Mail :

Internetadresse

~
Hauptniederlassung (falls die Betriebsstätte lediglich Zweigniederlassung (Mobil-)Telefonnummer
oder unselbstständige Zweigstelle ist) Fax
An der Novisol 4, DE-01665 Klipphausen E-Mail :

Internetadresse

~ Frühere Betriebsstätte (Mobil-)Telefonnummer
Fax :
E-Mail
Internetadresse :



~
Angemeldete Tätigkeit (bitte genau angeben und Tätigkeit möglichst genau beschreiben: z.B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel,
Großhandel mit Lebensmitteln);bei mehreren Tätigkeiten bitte den Schwerpunkt unterstreichen - ggf. ein Beiblatt verwenden.

Planung. Entwicklung. Herstellung. Errichtung, Wartung. Instandhaltung und der Vertrieb von Anlagen und Systemen der
Wasser und Abwassertechnik, Umwelttechnik. Energie: und Versorgungstechnik. Feuerlöschanlagen und
Stahlsonderkonstruktionen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte

~ Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?

·LJ es[2]
~

Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit

01.03.2026
~ Art des angemeldeten Betriebes Industrie[!] Handwerk □ Handel □ reno. []

EJ Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen Vollzeit 4 Teilzeit 0 keine D(einschließlich Aushilfen, Ehe- oder Lebenspartner des Inhabers); ohne Inhaber

Die Anmeldung wird erstattet für:
@] eine Hauptniederlassung □ eine Zweigniederlassung D eine unselbständige Zweigstelle~

) ein Reisegewerbe □
~

Gru~.d der Neuerrichtung/ Neugründung ~ Verlegung des Betriebs aus einem anderen Meldebezirk □der Ubernahme

Wechsel der Rechtsform D Übergang nach dem Umwandlungsgesetz □(z.B. Verschmelzung, Spaltung)

GesellschaftereintrittD Übernahme (Erbfolge, Kauf oder Pacht) □
~ Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

~ Außer bei Neugründung: Angabe des bisherigen gesetzlichen Unfallversicherungsträgers

nicht bekannt DUnbekannt
Außer bei Neugründung: Angabe der bisherigen Unternehmensnummer

nicht bekannt [!]

Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen ist oder Ausländer ist, der einen
Aufenthaltstitel benötigt:

~ Liegt eine Erlaubnis vor?
nein D ·LJ Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

~ Nur für Handwerksbetriebe der Anlage A der Handwerksordnung □Liegt eine Handwerkskarte vor? --J ja Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

~ Nur für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel benötigen

nein D ·LJLiegt ein Aufenthaltstitel vor? Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

~
Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende ] ·LJ Angabe der Auflage und/oder Beschränkung:Auflage und/oder Beschränkung?

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle
notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsst. gemäß dem Planungs- und Baurecht, Bei Verlegung des Betriebs aus
einem anderen Meldebezirk ist die Anzeige der Abmeldung für die bisherige Betriebsst. in dieser Anzeige enthalten.

32/07w ~ Unterschrift Rohnaden, 27.03.2026

23.03.2026 tr i.V7
See? Unterschritt (benorde)



Gemeinde Gemeindekennzahl Aktenzeichen

Dohna 14628080 202600000022

Beiblatt zur Gewerbe - lxl Anmeldung I I Ummeldung I Abmeldung

Bezeichnung der Firma Datum der Gewerbemeldung

TLC Umwelttechnik GmbH 23.03.2026

Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern

L·Je µJ Vorname(n)

Liebisch Thomas Gert
~ Geschlecht (Angabe ist entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde zu machen)

weiblich D D ohne Angabe Dors []
l2..J Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

~

Geburtsdatum

~

Geburtsort und -land

17.11.1970 Dresden, Deutschland

~ Staatsangehörigkeit(en) «so [] andere:

~ Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) (Mobil-)Telefonnummer : 0173 3511500
Naundorfer Str. 45 C, DE-01640 Coswig Fax

E-Mail
Internetadresse :

~ Nur für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel benötigen

-LJ ·(]Liegt ein Aufenthaltstitel vor? Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

~
Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende

nein D ·L] Angabe der Auflage und/oder Beschränkung:Auflage und/oder Beschränkung?

Datum 01.03.2026 Austrittsdatum Unterschrift



Unterrichtung nach § 17 BStatG

Die allgerrein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgeführte Statistik dient der Gewinnung zuver1ässiger, aktueller und bundesweit vergleichbarer
Daten über die Gewerbean- und -abrreldungen. Sie ist unentbehr1iche Informationsgrundlage für die Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.

Rechtsgrundlage der Statistik ist§ 14 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit§ 14 Abs. 14 der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik
für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz- BStatG). Erhoben werden die Tatbestände zu§ 14 Abs. 14 Satz 4 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung.

Gemäß§ 14 Abs. 14 der Gewerbeordnung in Verbindung mit§ 15 BStatG besteht für die nach§ 14 Abs. 1 bis 3 Gewerbeordnung Anzeigepflichtigen
Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß§ 15 Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung.

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahrrefällen
dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach S 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn
diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen
zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Die Angaben zu den Feld-Nummem 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsrrerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Die
Angabe zu der Feld-Nummer 10 wird nach Abschluss der Prüfung der Angaben vernichtet. Die übrigen Angaben zu den Feld-Numrrem werden
zusamrren mit den Angaben zu den Feld-Numrrem 15, 18, 19 und 29 und dem Datum der Aufnahrre zur Führung einer Adressdatei nach § 13 BStatG
verwendet. Darüber hinaus dienen die vorgenannten Angaben der Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/ 93 des Rates vom 22. Juli 1993 über
die innergerreinschaftliche Koordinierung des Aufbaus von Untemehrrensregistem für statistische Verwendungszwecke (ABI. EG Nr. L 196 s.1).

Unterrichtung nach S 14 Abs. 1 und S 16 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Datenschutzgesetz - SächsDSG) vom 25. August 2003, SächsGVBI, BI.-Nr. 12, S. 330, rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Juli 2011.

Nach§ 14 der Gewerbeordnung ist der selbstständige Betrieb eines stehenden Gewerbes oder der Betrieb einer Zweignieder1assung oder einer
unselbstständigen Zweigstelle der zuständigen Behörde anzuzeigen. Gleiches gilt nach § 55c GewO für die selbstständige Ausübung
reisegewerbekartenfreier Tätigkeiten.
Die Gewerbeanzeige dient dem Zweck, der zuständigen Behörde die Überwachung der Gewerbeausübung sowie statistische Erhebungen nach
Maßgabe des $ 14 GewO zu emnöglichen. Die erhobenen Daten werden von der für die Entgegennahrre der Anzeige und Überwachung der
Gewerbeausübung zuständigen Behörde nur für diesen Zweck verarbeitet und genutzt.
Daten aus der Gewerbeanzeige werden nach§ 14 GewO regelmäßig übermittelt an das Statistische Landesamt, das Finanzamt, die Industrie- und
Handelskamrrer, die Handwerkskamrrer, das Landratsamt, die Landesdirektion, das Eichamt, die Agentur für Arbeit, die Deutsche Gesetzliche
Unfallkasse (DGUV) Landesverband Südost, die Behörden der Zollverwaltung und an das Registergericht, soweit es sich um die Abrreldung einer im
Handels- oder Genossenschaftsverband eingetragenen Haupt- oder Zweignieder1assung handelt.
Gemäß§ 14 Abs. 6 Satz 2 GewO dürfen der Narre, betriebliche Anschrift und die angezeigte Tätigkeit des Gewerbetreibenden allgerrein zugänglich
gemacht werden. Gemäß§ 14 Abs. 8 GewO dürfen an öffentliche Stellen, soweit sie als öffentlich rechtliche Untemehrren amWettbewerb teilnehrren,
und an nicht öffentliche Stellen der Zweckbindung nach§ 14 Abs. 6 Satz 1 GewO unter1iegende Daten übermittelt werden, wenn der Empfänger ein
rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahrre besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Gewerbetreibenden überwiegt.

Hinweise (nur für Gewerbean- und -ummeldungen)
1.
Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabenordnung bei dem für den angerreldeten Betrieb zuständigen Finanzamt; die
übrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. Unberührt bleiben auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Pflichten z. B. nach dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem Außenwirtschafts- und Ausländerrecht.
Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Änderung oder Erweiterung oder Ver1egung eines Gewerbebetriebes, wenn
dafür eine Er1aubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen eine Anzeige- oder Er1aubnispflicht oder eine
Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle können mit Geldbuße, in bestimmen Fällen (vgl. § 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe
geahndet werden. Die Fortsetzung eines ohne eine etwa erforder1iche Er1aubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann
verhindert werden(§ 15 Abs. 2 GewO, § 16 Handwerksordnung).

2.
Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z. B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Änderung der Rechtsform) einschließlich des Ein- oder Austrittsgeschäfts­
führender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstätigkeit (z. B. Umwandlung eines Großhandels in einen
Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei Betrieben der angerreldeten Art nicht geschäftsüblich sind (z. B.
Erweiterung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine Ver1egung des Betriebes oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO
anzuzeigen.

3.
Bei bereits gegründeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanrreldung bis zu ihrer Register­
eintragung nur als Gewerbeanzeige für die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen Gründer; für die juristische Person gilt die
Gewerbeanrreldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite angegebenen Behörde ein Auszug über die Registereintragung vorgelegt wird, deren Inhalt
mit den Angaben in der Gewerbeanzeige übereinstimm.

4.
Ausländer, mit Ausnahrre der EU-Bürger oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die in eigener Person im
Inland eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wollen, bedürfen von der dafür zuständigen Ausländerbehörde einer Nieder1assungser1aubnis oder einer
Aufenthaltser1aubnis, die die Ausübung einer entsprechenden Erwerbstätigkeit ausdrücklich er1aubt.
Schweizer Staatsbürger haben ihr Freizügigkeitsrecht aus dem Freizügigkeitsabkomrren zwischen der Europäischen Union und der Schweiz (BGBI. II
2011 S. 810) durch Vor1age eines deklaratorischen Aufenthaltstitels nachzuweisen, soweit sie sich in der Bundesrepublik Deutschland nieder1assen oder
zur Erbringung von Dienstleistungen mit einer Dauer von mehr als 90 Tagen berechtigt sind.


